
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestätigung über Zuwendung für das Finanzamt   

 

Empfänger der Spende: 

Quäker-Hilfe Stiftung 

Planckstraße 20 

10117 Berlin 

  

Höhe der Spende: lt. Zahlbeleg / Kontoauszug 

Zeitpunkt / Datum der Spende: lt. Zahlbeleg / Kontoauszug 

  

Die Quäker- Hilfe Stiftung ist nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes für 

Körperschaften I in Berlin, Steuernummer 27/641/05954, vom 07.03.2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 

und von der Körperschaftsteuer und nach § 3  Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.  

Spenden an die Quäker-Hilfe Stiftung sind gemäß § 10 b Abs. 1 EStG steuerlich abzugsfähig. Es wird 

bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Sinne §§ 51 ff. AO 

verwendet wird. 

 

Die Quäker-Hilfe Stiftung fördert folgende gemeinnützige Zwecke: 

 Förderung der Erziehung 

 Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie Studentenhilfe 

 Förderung der Hilfe für Kriegsopfer, Kriegshinterbliebenen, Kriegsbeschädigte und 

Kriegsgefangene 

 Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens 

 Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene 

Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, 10, 13 und 17 AO. 

  

 


